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Der Deutsche Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) vertritt als bundesweit agierender Berufs- 
und Fachverband die Interessen von mehr als 10.000 Logopädinnen und Logopäden.  
 
Seit seiner Gründung engagiert sich der dbl für die Weiterentwicklung der logopädischen 
Ausbildung. Das Berufsgesetz (Gesetz über den Beruf des Logopäden) hat seit der Verkündung im 
Jahr 1980 keine wesentlichen Änderungen erfahren und bedarf nach mehr als 38 Geltungsjahren 
dringend einer Überarbeitung. Die Überarbeitung des Berufsgesetzes hinsichtlich einer 
ausschließlich primär hochschulischen Ausbildung entspricht den Anforderungen, die schon heute 
an die Berufsausübenden gestellt werden und ist somit dringend notwendig und geboten, um die 
Ausbildung attraktiver zu machen und dadurch dem bestehenden Fachkräftemangel im Bereich der 
Logopädie entgegenzuwirken und die Patientenversorgung sicherzustellen.  
 
2009 wurde in § 4 Absatz 5 des Berufsgesetzes eine Modellklausel eingefügt. Damit wurde eine 
befristete Erprobung hochschulischer Erstausbildungen ermöglicht. Universitätskliniken bieten 
bereits jetzt in der Mehrzahl ausbildungsintegrierende bzw. grundständige Studiengänge an und 
bilden angehende Logopäden und Logopädinnen hochschulisch, entsprechend der Modellklausel, 
aus.  
 
Ein Blick auf die aktuelle Ausbildungssituation in der Logopädie macht deutlich, dass schon heute 
die hochschulische Ausbildung in der Logopädie Vorrang vor der im Berufsgesetz vorgesehenen 
berufsfachschulischen Ausbildung hat: 
 

 90% aller Auszubildenden in der Logopädie verfügen über ein Abitur. Dies war sowohl vor 
als auch nach Inkrafttreten des Berufsgesetzes der Fall. Der Gesetzgeber hatte vor 38 Jahren 
gegen den Widerstand der Berufsgruppe das Zugangsniveau zur Ausbildung auf den mittleren 
Bildungsabschluss festgelegt. Damals wie heute entspricht dies nicht den europaweit 
geltenden Standards zur Ausbildung. 

 80% (64 von 80) aller Ausbildungseinrichtungen haben eine Kooperation mit einer (Fach) 
Hochschule, um den Absolventinnen und Absolventen einen hochschulischen Abschluss zu 
ermöglichen.  

 Aktuell gibt es 38 Studiengänge im Bereich Logopädie/Sprachtherapie, die entweder 
primärqualifizierend, ausbildungsintegrierend oder additiv konzipiert sind.  
 

Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der positiven Evaluierung der Modellphase fordert der dbl, 
die hochschulische logopädische Ausbildung als Regelausbildung zu verankern. Eine einheitlich 
gestaltete, ausschließlich primärqualifizierende Hochschulausbildung für Logopädinnen und 
Logopäden, wirkt dem Fachkräftemangel entgegen und schafft so die  
 
 
 

 
 

 

 



 
 
Voraussetzungen zur Gewährleistung einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen 
Patientenversorgung. 
 
Zu den geplanten Neuregelungen: 
 
Allgemein zu den im Gesetz normierten deutschen Sprachkenntnissen: Im Gesetz über den Beruf 
des Logopäden ist die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen bereits in § 2 
Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 normiert. Die Anerkennung von in Drittstaaten erworbener Abschlüsse 
richtet sich dabei nach § 2 Abs. 2, Satz 1 Gesetz über den Beruf des Logopäden und kann dann 
erteilt werden, wenn die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist. Dabei setzt die 
Anerkennung die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen 
Sprache voraus.  
 
Logopädinnen und Logopäden müssen über vollumfängliche Kenntnisse der Sprachsystematik aller 
Ebenen (phonetisch-phonologisch, morphologisch, syntaktisch, semantisch und pragmatisch) 
verfügen. Sprachkenntnisse sind nicht nur erforderlich, um die Patientensicherheit zu gewährleisten, 
sondern vielmehr ist die Sprache Gegenstand der Therapieleistung, was eine unbedingte und 
erhöhte Kompetenz verlangt. Das Vorliegen der Sprachkenntnisse in Form von 
Muttersprachlerniveau ist hierbei nach unserer Ansicht zwingend erforderlich. Diese 
Anforderungen werden auch im europäischen und internationalen Raum analog in 
Anerkennungsverfahren verlangt. Die zuständigen Anerkennungsstellen in Deutschland gehen 
dabei vom Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen aus. Der 
Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass auch die Zulassungsempfehlung nach § 124 
Abs. 4 SGB V für Heilmittelerbringer das Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprache als weitere Qualifikationsanforderung für die Abgabe von 
logopädischen Leistungen vorsehen. 
 
In § 16b Aufenthaltsgesetz wird als Nachweis über Kenntnisse der Ausbildungssprache 
entsprechend mindestens dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen verlangt, wenn die für den konkreten Studiengang erforderlichen Sprachkenntnisse weder 
bei der Zulassungsentscheidung geprüft worden sind noch durch die studienvorbereitende 
Maßnahme erworben werden sollen. 
 
Aus der Begründung zu § 16d Aufenthaltsgesetz geht hervor, dass für alle Aufenthalte im Rahmen 
dieser Regelung der Qualifizierungsmaßnahme entsprechende deutsche Sprachkenntnisse 
erforderlich sind, in der Regel jedoch mindestens hinreichende deutsche Sprachkenntnisse 
(entspricht dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens). Die 
Sprachkenntnisse seien erforderlich, um die Anpassungs- oder Ausgleichsmaßnahmen neben den 
erweiterten Beschäftigungsmöglichkeiten in der gebotenen Zeit erfolgreich absolvieren zu können. 
 
§ 17 Aufenthaltsgesetz legt das Sprachniveau fest, das für die Aufnahme einer qualifizierten 
Berufsausbildung in Deutschland erforderlich ist. Gute deutsche Sprachkenntnisse (entspricht dem  
 
 



 
 
Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens) sind nicht nur für die praktische 
betriebliche Ausbildung erforderlich, sondern insbesondere auch für die theoretische Ausbildung im 
Rahmen des Berufsschulbesuchs. 
 
Für die Tätigkeit als Logopädin ist mindestens das Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen erforderlich. Um von dem Niveau A0 auf das Niveau C1 zu 
gelangen, sind ca. 1100 Stunden erforderlich. Ob das Niveau C1 in der im Gesetz vorgesehen Zeit 
möglich ist, scheint zumindest in Anbetracht der für die Logopädie erforderlichen Kenntnisse der 
Sprachsystematik aller Ebenen (phonetisch-phonologisch, morphologisch, syntaktisch, semantisch 
und pragmatisch) zumindest fraglich. 
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